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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Direktzusage: Fremdüblichkeit der Verzinsung einer auf Entgeltumwandlung 
beruhenden Direktzusage 
Urteil vom 17.12.2025, Az: I R 4/23  

2. Pensionszusage: Fremdüblichkeit einer Entgeltumwandlung beruhenden Pen-
sionszusage 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 50/22  

3. Einkommensteuer: Teilentgeltlichen Übertragung betrieblicher Einzelwirt-
schaftsgüter im Anwendungsbereich des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EStG  
Urteil vom 11.12.2025, Az: IV R 17/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Direktzusage: Fremdüblichkeit der Verzinsung einer auf Entgeltumwandlung be-

ruhenden Direktzusage 
Urteil vom 17.12.2025, Az: I R 4/23 
1. Bei der Prüfung der Fremdüblichkeit der Verzinsung einer durch Gehaltsumwand-
lung finanzierten Direktzusage zugunsten eines Gesellschafter-Arbeitnehmers ist der 
Zinsfuß, der für das Versorgungskapital einer arbeitgeberfinanzierten Direktzusage zu-
gunsten eines im gleichen Betrieb beschäftigten gesellschaftsfremden Arbeitnehmers 
vereinbart worden ist, kein geeigneter Vergleichsmaßstab. 
 
2. Übernimmt bei der auf Entgeltumwandlung beruhenden Direktzusage der Arbeitge-
ber durch Vereinbarung einer den risikoarmen Marktzins übersteigenden Verzinsung 
des Kapitalstocks ein signifikantes Risiko, die künftigen Versorgungsansprüche mitfi-
nanzieren zu müssen, ist die Zusage insoweit arbeitgeberfinanziert. Eine verdeckte Ge-
winnausschüttung kann allein aus diesem Umstand nicht abgeleitet werden. Vielmehr 
sind auch mischfinanzierte Versorgungszusagen steuerlich anzuerkennen, wenn die 
Gesamtausstattung des Gesellschafter-Arbeitnehmers unter Einbeziehung der Pensi-
onszusage angemessen ist. 
 
3. Im Rahmen des Fremdvergleichs sind bei mischfinanzierten Pensionszusagen auch 
die Kriterien der sogenannten Erdienbarkeit und der Einhaltung einer angemessenen 
Probezeit zu prüfen. Die von der Rechtsprechung für ausschließlich arbeitnehmerfi-
nanzierte Pensionszusagen entwickelten Modifikationen des Fremdvergleichs sind 
nicht anwendbar. 
 
4. Bei mischfinanzierten Pensionszusagen ist der arbeitgeberfinanzierte Teil nicht in 
die gemäß § 6a Abs.&nbsp;3 Satz&nbsp;2 Nr.&nbsp;1 Satz&nbsp;1 Halbsatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes für die Rückstellungsbildung bei der Entgeltumwandlung 
geltende Sonderregel zur Bemessung des Barwerts der Pensionsverpflichtung einzube-
ziehen. 
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5. Eine Direktzusage zugunsten eines zu 40 % an der GmbH beteiligten Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers, dem gesellschaftsvertraglich ein Vetorecht gegen die Entschei-
dungen der Mehrheitsgesellschafterin zusteht, unterfällt dem Insolvenzschutz des Be-
triebsrentengesetzes. 
 

  
2. Pensionszusage: Fremdüblichkeit einer Entgeltumwandlung beruhenden Pensi-

onszusage 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 50/22 
1. Wird die einem angestellten Gesellschafter-Geschäftsführer zugesagte Pension aus-
schließlich durch Entgeltumwandlung finanziert, ist die Zusage auch dann fremdüb-
lich, wenn sie ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar oder kurze Zeit nach 
Neugründung der Gesellschaft erteilt wird (Übertragung der Grundsätze zur Erdien-
barkeit im Senatsurteil vom 07.03.2018 -&nbsp;I R 89/15 , BFHE 261, 110, 
BStBl&nbsp;II 2019, 70). Voraussetzung hierfür ist aber, dass für den Arbeitgeber 
kein signifikantes Risiko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche mitfinanzieren 
zu müssen (zum Beispiel wegen Vereinbarung einer über dem risikoarmen Marktzins 
liegenden Garantieverzinsung). 
 
2. Sofern eine auf Entgeltumwandlung beruhende Pensionszusage in zeitlicher Nähe 
zur erstmaligen Gehaltsgewährung vereinbart wird, ist im Einzelfall zu prüfen, ob tat-
sächlich eine ausschließlich vom Arbeitnehmer finanzierte oder (bei wirtschaftlicher 
Betrachtung unter Berücksichtigung einer angemessenen Gesamtausstattung des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers) eine vom Arbeitgeber (mit-)finanzierte Zusage vorliegt. 
 
3. Die einem Gesellschafter-Geschäftsführer erteilte, auf Entgeltumwandlung beru-
hende Direktzusage ist regelmäßig steuerlich nicht anzuerkennen, wenn der Anspruch 
auf die künftigen Versorgungsleistungen nicht insolvenzgesichert ist. 
  
 

  
3. Einkommensteuer: Teilentgeltlichen Übertragung betrieblicher Einzelwirt-

schaftsgüter im Anwendungsbereich des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EStG  
Urteil vom 11.12.2025, Az: IV R 17/23 
1. Bei der teilentgeltlichen Übertragung betrieblicher Einzelwirtschaftsgüter im An-
wendungsbereich des § 6 Abs.&nbsp;5 Satz&nbsp;3 Nr.&nbsp;2 des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) ist der Gewinn nicht nach der sogenannten strengen Trennungstheo-
rie, sondern nach der sogenannten modifizierten Trennungstheorie mit anteiliger Zu-
ordnung des Buchwerts bis zur Höhe des Teilentgelts zu ermitteln. 
 
2. Ausschlaggebend hierfür ist der Sinn und Zweck des § 6 Abs.&nbsp;5 Satz&nbsp;3 
EStG , Umstrukturierungen bei Mitunternehmerschaften im Anwendungsbereich die-
ser Norm unter Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zu ermöglichen, ohne dass 
eine Ertragsteuerbelastung ausgelöst wird. 
  
  

 

 


